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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im Frühjahr nahm die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des
Nationalrates die Beratung dieser Vorlage auf. Sie verlangte vom BSV eine Reihe von
Zusatzberichten zu den gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten der
Revision sowie zur Koordination mit der 1. BVG-Revision. Mehr wissen wollte sie
insbesondere über die finanzielle Entwicklung der AHV, die Situation der Frauen, die
wirtschaftliche Bedeutung der Witwen- und Witwerrente sowie die Lage der über 60-
Jährigen auf dem Arbeitsmarkt. Auskunft verlangte sie auch darüber, ob das
Leistungsprofil des BVG dem Verfassungsauftrag (Fortsetzung der gewohnten
Lebenshaltung) noch entspricht. Beim Ausbau der Finanzierung über
Mehrwertsteuerprozente folgte die SGK grundsätzlich dem Bundesrat, lehnte es aber
ab, gleichzeitig mit dieser Vorlage auch die Finanzierung der IV zu regeln. Sie bekräftigte
zudem ihren Willen, die Einnahmen aus den für die AHV bestimmten
Mehrwertsteuerprozenten vollumfänglich dieser zukommen zu lassen. Den Vorschlag,
den Beitragssatz der Selbstständigerwerbenden von 7,8 auf 8,1% zu erhöhen und den
Freibetrag für Rentner aufzuheben, hiess sie trotz Opposition aus Gewerbekreisen gut.
Andere Weichenstellungen als der Bundesrat nahm sie dagegen bei den Witwenrenten
vor, welche sie weniger stark abbauen wollte. Nach dem Modell der Kommission soll
eine Witwe einen unbefristeten Rentenanspruch haben, wenn sie über 45 Jahre alt ist,
bevor das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet hat; der Bundesrat hatte die
Altersgrenze bei 50 Jahren angesetzt. Für die laufenden Renten beschloss die SGK die
volle Besitzstandsgarantie; der Bundesrat hatte lediglich eine Schonfrist von drei
Jahren vorgesehen. Damit niemand durch die Maschen fällt, sollen nach dem Vorschlag
der Kommission Witwen und Witwer in prekären finanziellen Verhältnissen Anspruch
auf Ergänzungsleistungen haben – unabhängig davon, ob sie eine Verwitwetenrente
beziehen oder nicht. Aus Rücksicht auf die anstehende Volksabstimmung über die
beiden Rentenalterinitiativen beschloss die SGK, die Frage des flexiblen Rentenalters
erst im kommenden Jahr zu behandeln.

Gegen einen Abbau bei den Witwenrenten wehrten sich nach der SP auch die
Frauenorganisationen der bürgerlichen Parteien FDP und CVP, die fanden, eine
gänzliche Abkehr vom Versorgerprinzip beim Aufbau der Altersvorsorge sei nicht reif,
solange es nicht bessere Strukturen für die Erwerbstätigkeit von Müttern (insbesondere
ausserhäusliche Kinderbetreuung) gebe. Nationalrätin Egerszegi (fdp, AG) regte an, die
Witwer- und Witwenrenten analog zu den EL nur noch finanzschwachen Personen und
nicht mehr nach dem Gieskannenprinzip auszurichten.

FDP-Parteipräsident Steinegger sprach sich für eine generelle Erhöhung des
Rentenalters auf 66 oder 67 Jahre aus anstatt einer Anhebung der Mehrwertsteuer. Er
nahm damit Überlegungen der beiden freisinnigen Bundesräte Villiger und Couchepin
auf, die bereits im Vorjahr ein Pensionsalter „65 plus“ zur Diskussion gestellt hatten. Die
welschen Freisinnigen distanzierten sich von den Aussagen Steineggers, die sie als für
ihre Wählerschaft verunsichernd bezeichneten. 1
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